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 Veröffentlicht am 23.02.1989

Norm

ABGB §358 III

Rechtssatz

Wird im Kaufvertrag bestätigt, daß die Verkäuferin den - bis dahin treuhändig erlegten - Kaufpreis erhalten hat, so wird

damit deutlich zum Ausdruck gebracht, daß ab diesem Zeitpunkt die beim Treuhänder erliegende Summe nur mehr zu

Gunsten der Verkäuferin zu verwalten ist.
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